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Datenschutzrecht: Facebook-Fanseiten dürfen weiterhin betrieben werden  

30.09.2014 

Facebook-Fanseiten dürfen weiter betrieben werden, wie das Oberverwaltungsgericht 
Schleswig mit Urteil vom 04.09.2014 entschieden hat. 

Bereits seit 2013 streiten der Landesdatenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, Dr. Thilo 
Weichert, mit der Wirtschaftsakademie der Industrie- und Handelskammer (WAK) vor den Verwal-
tungsgerichten Schleswig-Holsteins um die Frage, ob Betreiber von Fanseiten auf Facebook diese 
Seiten wegen Datenschutzverstößen deaktivieren müssen. 

Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) hatte der WAK in 
einer Musterverfügung auferlegt, ihre Fanpage bei Facebook zu deaktivieren. Hiergegen hatte die 
WAK beim Verwaltungsgericht Schleswig (VG) geklagt und bereits in erster Instanz Recht bekom-
men. 

Hiergegen hatte das ULD Berufung zum Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig eingelegt, das 
nun durch Urteil vom 4. September 2014 - 4 LB 20/13 entschieden hat, dass öffentliche Einrich-
tungen und Firmen jedenfalls in Schleswig-Holstein nicht de facto verboten werden kann, Face-
book-Fanseiten zu betreiben. Das ULD hatte in dem Verfahren immer wieder argumentiert, dass 
die Fanseitenbetreiber gemeinsam mit Facebook die Datenschutzverstöße, die auf Facebook be-
gangen würden, zu verantworten habe. 

Das OVG urteilte nun, dass Fanseitenbetreiber auf Facebook keinen Einfluss darauf hätten, was 
mit den Daten von Besuchern geschehe; die zulässige oder unzulässige Verarbeitung und Nut-
zung der Daten werden nur von Facebook durchgeführt. Betreiber von Facebook-Fanseiten wür-
den in keiner Weise eine Verantwortung für die rechtswidrige Verarbeitung von Nutzungsdaten bei 
Facebook tragen. Sie seien weder verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts noch als 
Störer verantwortlich. Die Fanseiten-Betreiber dürfen sich darauf berufen, dass sie keine Kontrolle 
und Einflussmöglichkeit gegenüber Facebook hätten. Die von Facebook gesetzten Fakten stelle 
sie von der Verantwortung für die Verletzung der Rechte der Nutzer frei. Das ULD habe daher kei-
nen Anspruch darauf, die Fanseitenbetreiber zu verpflichten, ihre Seiten zu löschen. 

Das OVG sah das Vorgehen des ULD vielmehr als rechtswidrig an, weil das ULD vor dem Erlass 
einer Untersagungsverfügung nicht ein abgestuftes Verfahren durchgeführt habe. Danach müsse 
nämlich zunächst angeordnet werden, den Datenschutzverstoß abzustellen und die Datenverarbei-
tung umzugestalten, bevor man den Betreiber zur Löschung seiner Fanseite auffordere. Ausnah-
men hiervon seien zwar denkbar, ein solcher Fall liege aber hier nicht vor. Das OVG ließ jedoch 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung einer Entscheidung die Revision zum Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig zu. Herr Weichert hat bereits angekündigt, gegen die Entscheidung Revision 
einzulegen, um den Sachverhalt mit bundesweiter Wirkung entscheiden zu lassen. 

Fazit: 

Diese Entscheidung war sicherlich auch politisch gewollt, da Facebook mittlerweile auch in 
Deutschland zu einem der sozialen Netzwerke gehört, die sich auch im Business-Bereich durch-
gesetzt haben. Ein Verbot der Fanseiten hätte auch wirtschaftliche Folgen nach sich gezogen. 
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Rechtlich gesehen ist die Frage nicht ganz korrekt entschieden worden, da die Entscheidung den 
Grundsätzen der Störerhaftung, die man im Zivilrecht kennt, eigentlich widerspricht. Die Revisi-
onsentscheidung bleibt daher abzuwarten.  

Falls Sie Fragen zum Datenschutz haben, kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail unter wag-
ner(at)webvocat.de oder telefonisch unter 0681/ 95 82 82-0. 

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent. 

Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:  
 
Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M. 
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz 
 
WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better 
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WAGNER Rechtsanwälte webvocat® 

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite www.webvocat.de 
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine Email an: wag-
ner@webvocat.de 
______________________________________________________________________________ 
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Rechtliche Hinweise 

© 2013 WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größt-
möglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für 
deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung ge-
stellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: 
Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.  

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthal-
ten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns de-
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ren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. 
Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersicht-
lich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von 
den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne 
konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden 
wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen. 


